
Wie nutzen Sie die Kleinunternehmerregelung bei der 
Umsatzsteuer ab 2025 richtig? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

für Unternehmer gehört die Umsatzsteuer zu den größten steuerlichen Fallstricken. Sie müssen sich um die 
Umsatzsteuer-Voranmeldung kümmern und die geschuldeten Steuerbeträge an das Finanzamt abführen. Da-
mit sie die Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen können, müssen sie außerdem darauf achten, dass 
die Eingangsrechnungen ihrer Lieferanten den umsatzsteuerlichen Vorgaben entsprechen.  

Abhilfe bringt die sog. Kleinunternehmerregelung, die zum 01.01.2025 reformiert wurde: Wenn Sie die neuen 
Umsatzgrenzen von 25.000 € im vorangegangenen und 100.000 € im laufenden Kalenderjahr nicht über-
schreiten, können Sie sich beim Finanzamt von Ihren umsatzsteuerlichen Pflichten befreien lassen - und das 
nicht nur in hierzulande, sondern auch EU-weit.  

Die Anwendung der Kleinunternehmerregelung bringt Ihnen dann Vorteile gegenüber Ihren Mitbewerbern, 
wenn Sie keine hohen Eingangsrechnungen mit Vorsteuern haben und/oder Ihre Dienstleistungen hauptsäch-
lich an Privatpersonen erbringen. Der Nachteil ist, dass Sie keine Vorsteuer aus Eingangsrechnungen geltend 
machen können. 

 

In unserer Infografik auf der nächsten Seite erhalten Sie einen Überblick über die  
Voraussetzungen für die Anwendung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerregelung seit 
2025. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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